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Stadt Gladbeck Gladbeck, 08.09.2021 

 Vorlage Nr. 21/0359 

Federf. Stadtamt: Amt für Jugend und Familie 

Vorlage für den Berichterstatter/in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Jugendhilfeausschuss Rainer Weichelt 

Erster Beigeordneter 

Kenntnisnahme 21.09.2021 7 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Vorstellung der neuen BabyApp Gladbeck 

 
Begründung: 

 

Rund um eine Schwangerschaft und die Geburt treten bei vielen werdenden Eltern zahlrei-

che Fragen auf. Viele Antworten finden Eltern in der kostenlosen Baby-App Gladbeck. 

In der App finden Nutzerinnen und Nutzer Informationen zu folgenden Themenbereichen: 

Gesundheit, Arbeit, Behörden, Finanzen, allgemeinen Infos und Beratung, in digitaler Form 

und gebündelt dargestellt. 

Die App bietet zudem Checklisten mit Erinnerungsfunktionen für sämtliche Vorsorgeunter-

suchungen und wichtige Behördengänge. Eltern werden in der App Anlauf- und Bera-

tungsstellen für viele verschiedene Lebenslagen aufgezeigt. Zahlreiche Netzwerkpartnerin-

nen und Partner und bestehende Angebote rund um das Familienleben sind in der App mit 

Kontaktdaten hinterlegt und mit Links, Adressen und Anlaufstellen verknüpft. Die Inhalte 

der Baby-App Gladbeck greifen schon vor den frühen Hilfen und dem „Kinder im Blick Be-

such“ umfangreiche Themen auf. Die einfache Handhabung ermöglicht es Eltern, alle wich-

tigen Themen von Anfang an im Blick zu behalten. 

Das Herunterladen der Baby-App Gladbeck gestaltet sich sehr leicht über den App-Store 

für Android oder iOS und ist für alle Anwenderinnen und Anwender kostenlos. Nach der 

anschließenden Installation der App kann der errechnete Geburtstermin eingetragen wer-

den. Alle wichtigen Termine können durch die Erinnerungsfunktion mitgeteilt werden und 

durch das Eintragen von eigenen Terminen erweitert werden.  

 

Im Zuge der Digitalisierung der Stadtverwaltung ist die Idee eine Baby-App für Gladbecker 

Familien zu entwickeln entstanden. Ursprünglich wurde die Baby-App für den Verein Ge-

sundheit Berlin Brandenburg entwickelt und wird dort bereits genutzt. Ebenso wie die 
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Stadt Gladbeck, haben andere Städte die Inhalte der App auf ihre Stadt angepasst und 

nutzen die App bereits erfolgreich. In der Gladbecker Stadtverwaltung erfolgte die Anpas-

sung der Inhalte durch die Kooperation von Mitarbeiterinnen des Familienbüros und Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern der TUIV-Abteilung. 

 

Anregungen und Wünsche zur Optimierung der Baby-App Gladbeck sind jederzeit er-

wünscht und über eine direkte Verknüpfung durch den Feedback Bereich zum E-Mail Post-

fach des Familienbüros jederzeit unkompliziert möglich.  
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine X 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine X 

  

folgende  
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Beschlussentwurf: 

 

Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

i.V. 

 

 

 
 

 - Rainer Weichelt – 

 Erster Beigeordneter 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


